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Anfrage lfd. Nummer AFN/0004/2022 - LED•Beleuchtung Rasenplatz SC Sprakel 

Anfrage von der CDU-Fraktion am '08.09.2022 an die Verwaltung: 
Ist es rechtlich und technisch möglich, den Rasenplatz des SC Sprakel ebenfalls mit einer 
LED-Flutlichtbeleuchtung zu versehen, sodass dort auch in der dunklen Jahreszeit Fußball 
gespielt werden kann. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Im letzten Jahr wurde der vorhandene _Tennenplatz zu einem Kunstrasenplatz umgebaut. 
Während der Tennenplatz eine Nutzunosdauer von bis zu 1.500 Stunden pro Jahr erlaubt, 
sind es bei einem Kunstrasenplatz mind.2;000 Stunden pro Jahr für den Trainings- und 
Spielbetrieb.' Die Kapazitäten wurden daher deutlich erhöht. 

. . 
Auf einem Naturrasenplatz ist nur eine Nutzungsdauer von bls zu 800 Stunden pro Jahr bei 
optimalen Bedingungen und guter Pflege realistisch. Die hauptsächliche Nutzung eines 
Rasenspielfeldes· findet im Zeitraum 01.04. - 31.1 O statt In den Wintermonaten sollte der 
Rasenplatz gerade nicht genutzt werden, da der Rasen die Nutzung in der Vegetationsruhe 
nicht verträgt. Gerade bei Frost-/Tauwechsel sollten der Rasen nicht bespielt werden, da 
Schäden am Rasen entstehen und in der.Folge, Ausfallzeiten im F,rühjahr zu erwarten sind. 

'J Aus den o.g. Gründen sind im gesamten Stadtgebiet. keine Flutlichtanlagen an Rasenplätzen 
eingebaut worden. Ausnahmen sind die Sportanlagen in Albachten und ln Roxel, Beide 
Anlagen wurden vor ca.30 Jahren von den jeweiligen Vereinen in Eigenregie gebaut. Aus 
fachlicher Sicht würd~ der Einbau heute abgelehnt werden. 

Im Auftrag 
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